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Kurzbeschreibung Anschrift Meldebhörde 
Verwandte CRs  
Bezug Spezifikation 1.4 – Kapitel 2.4 

Analyse des Verfassers 
Auf der task force Sitzung am 16. und 17. Februar 2009 ist darüber diskutiert worden, dass 
die Übernahme der Adresse der Meldebehörde aus dem Nachrichtenkopf für die Druckauf-
bereitung und auch für die Pflege der Erreichbarkeitsdaten durch das BZSt / ZIVIT sinnvoll 
ist. Bisher ist die Befüllung der entsprechenden Elemente des Nachrichtenkopfes optional, 
aus Sicht des BZSt wäre eine Verpflichtung zur Befüllung dieser Felder sinnvoll. 

Lösungsvorschlag des Verfassers  
Ich wäre für eine Prüfung dankbar, inwieweit die Befüllung der Angaben zur Adresse der 
absendenden Meldebehörde im Nachrichtenkopf für verpflichtend erklärt werden kann. 
 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich um Aufnahme eines entsprechenden Hinweises in 
die Handlungsanweisung zu XMeld-Version 1.3.3 gebeten habe. 

Zusammenfassung 
Problembeschreibung 

Es ist nicht sichergestellt, dass der Empfänger einer OSCI-XMeld Nachricht den Absender 
auch auf postalischem Weg erreichen kann. 

Lösung 
Die Angaben für eine postalische Erreichbarkeit sind zukünftig in allen Nachrichten für den 
Absender einer Nachricht verpflichtend anzugeben. 

Bewertung CR 
Priorität  Geplant für  D 
Aufwand Modellierung  Aufwand Test  
Betroffene Nachrichten 
/ Datentypen / Codelis-
ten 

Datentypen: Erreichbare.Behoerde 

Spezifikation   
Handlungsanweisungen der produktiven Version  
Handlungsanweisungen der nächsten Version  

Betroffene Dokumente 

Status Testsuite erledigt 

Analyse durch das Expertengremium 
Bearbeiter EG Bearbeitungsdatum EG09-03 
Der Zweck, die sendende Meldebehörde postalisch erreichen zu können, wird unterstützt. 
Neben der Anschrift sind aber ggf. neben der Anschrift weitere Daten nötig (Behörden-
name). 



 
Zu prüfen ist, in welchen Kontexten die Anschrift (und ggf. weitere Informationen ) in einer 
Behörde verpflichtend aufzunehmen ist.   

Bearbeitung CR 
Bearbeiter AG Modellierung Bearbeitungsdatum EG09-04 
Für die postalische Erreichbarkeit der sendenden Behörde werden die Anschrift und der 
Behördenname benötigt. Der Behördenname ist bereits über die „Organisationseinheit“ 
verpflichtend in dem Nachrichtenkopf enthalten. Im Nachrichtenkopf wird also nur die An-
schrift als zusätzliches verpflichtend zu übermittelndes Element benötigt.  
 
Die für eine postalische Rückfrage nötigen Information sind in allen Nachrichten vorzuse-
hen. Entsprechend ist in dem Typen „type.Erreichbare.Behoerde“ die Anschrift verpflich-
tend zu übermitteln.  

 

(Geplante) Aktivitäten 
Aktivität Bemerkung Status 
Spezifikation anpassen Anschrift zum Pflichtelement machen  
HAs anpassen Anschrift als Pflichtelement vorsehen (1.3.3 und 

1.4 – jeweils Kapitel 1) 
 

   

Wartend auf 
 

Beauftragung und Abnahme CR 
CAB  Qualitätsgesichert 2009-06-17 Abgenommen   

 


